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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.11.1985 

Geschäftszahl 

85/14/0074 

Rechtssatz 

Auch die zur Abdeckung von Pflichtteilschulden aufgenommenen Schulden sind Privatschulden. Zinsen für 
solche Schulden stellen weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten dar. Dies gilt auch, wenn der Nachlaß 
ausschließlich oder überwiegend aus Betriebsvermögen besteht. 

Beachte 

Besprechung in: 

FJ 1988/6, S 103; 
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